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Begründung 

Nach Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe d der Richtlinie 77/388/EWG*1* (zuletzt 
geändert durch die Richtlinie 94/5/EG vom 14. Februar 1994)* * befreien die 
Mitgliedstaaten unbeschadet sonstiger Gemeinschaftsbestimmungen unter den 
Bedingungen, die sie insbesondere zur Verhütung von Steuerhinterziehungen, 
Steuerumgehungen und etwaigen Mißbräuchen festsetzen, die endgültige Einfuhr 
von Gegenständen, für die eine andere als die im gemeinsamen Zolltarif 
vorgesehene Zollbefreiung gilt oder gelten würde, wenn sie aus einem Drittland 
eingeführt worden wären, von der Steuer. 

Der Anwendungsbereich dieses Artikels wird durch die Richtlinie 83/181/EWG des 
Rates vom 28. März 1983 bestimmt.* * Diese Steuervorschriften sind das Pendant 
zu den Zollbestimmungen der Verordnung (EWG) Nr. 918/83 des Rates über das 
gemeinschaftliche System der Zollbefreiungen* '. Aus praktischen Gründen 
folgen diese Steuervorschriften, insbesondere hinsichtlich ihres materiellen 
Anwendungsbereichs, weitestgehend den Zollvorschriften. 

Die Berechtigung dieser Vorgehensweise hat sich insbesondere seit dem 
1. Januar 1993 erneut bestätigt. 

Da die Kontrollen und Formalitäten an den innergemeinschaftlichen Grenzen 
aufgehoben sind, gelten die Begriffe Einfuhr und Ausfuhr nur noch für die 
Handelsbeziehungen zwischen der Gemeinschaft und Drittländern. 

Die Einheit des Binnenmarkts wird demnach an den Außengrenzen der Gemeinschaft 
gewährleistet. Die Einhaltung des Gemeinschaftsrechts wird an den Außengrenzen 
von den Zollbehörden kontrolliert. 

(1) Richtlinie 77/388/EWG des Rates vom 17. Mai 1977 zur Harmonisierung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern Gemeinsames 
Mehrwertsteuersystem: einheitliche steuerpflichtige Bemessungsgrundlage, 
ABl. Nr. L 145 vom 13.6.1977, S. 1. 

(2) ABl. Nr. L 60 vom 6.3.1994. 
(3) ABl. Nr. L 105 vom 23.4.1983, S. 38. 
(4) ABl. Nr. L 105 vom 23.4.1983, S. 1. 



3 

Da die Kommission dem Rat kürzlich eine Neufassung der Verordnung über 
Zollbefreiungen vorgeschlagen hat und großen Wert darauf legt, daß die beiden 
Regelungen über die Zoll- und Steuerbefreiungen möglichst eng aufeinander 
abgestimmt sind, soll nun auch die Richtlinie 83/181/EWG ersetzt werden. Dies 
ist das Ziel des vorliegenden Richtlinienvorschlags, der rechtstechnisch 
allerdings einige Neuerungen aufweist. Bisher wurde die Parallelität beider 
Systeme durch die fast vollständige Wiedergabe des Zolltexts in der 
Steuerregelung gewährleistet. In diesem Vorschlag für eine Steuerrichtlinie 
hat sich die Kommission nun für eine andere Gesetzestechnik entschieden, und 
zwar für den Verweis auf die Zollverordnung. In der Richtlinie heißt es daher, 
daß die Mitgliedstaaten bestimmte endgültige Einfuhren von Gegenständen unter 
den gleichen Bedingungen und mit den gleichen Beschränkungen wie in der 
Zollregelung von der Mehrwertsteuer befreien. 

Zwar können die vorgeschlagenen Maßnahmen größtenteils in den Steuerbereich 
übernommen werden, insbesondere was die Struktur des Texts, die Vereinfachung 
der Anwendungsmodalitäten und die Aktualisierung der Begriffe anbelangt; die 
Kommission hält es jedoch für erforderlich, die meisten Sonderbestimmungen, 
die derzeit im Steuerrecht gelten, im vorliegenden Vorschlag beizubehalten. 

Dies ist sowohl aufgrund der dem Zoll- und Steuersystem innewohnenden 
Eigenheiten als auch aufgrund der Unterschiede zwischen den Verfahren 
gerechtfertigt. 

So sind bestimmte Einfuhren, für die eine Zollbefreiung in Anspruch genommen 
werden kann, von der Steuerbefreiung ausgeschlossen. Dies ist der Fall z.B. 
bei Gegenständen erzieherischen, wissenschaftlichen oder kulturellen 
Charakters, für die aufgrund internationaler Abkommen keine Zölle zu 
entrichten sind. Eine Steuerbefreiung hingegen würde die allgemeinen Ziele des 
gemeinsamen Mehrwertsteuersystems in Frage stellen. 

Außerdem ist vorgesehen, daß die Mitgliedstaaten bestimmte Gegenstände, die 
für eine Zollbefreiung in Frage kommen, von der Steuerbefreiung bei der 
Einfuhr ausschließen können. Die gilt unter anderem für Waren von geringem 
Wert, die im Rahmen eines Versandhandelsverkaufs eingeführt werden. 

Auch die Steuerbefreiung bei der Einfuhr bestimmter Gegenstände (die 
beispielsweise für Behinderte bestimmt sind) unterliegt besonderen 
Voraussetzungen. 

Die Mitgliedstaaten können darüber hinaus Befreiungen beibehalten, die in 
internationalen Abkommen vorgesehen sind. 

Derzeit gelten für Gegenstände im Gepäck von Reisenden und in 
nichtkommerziellen Kleinsendungen spezielle Steuerrichtlinien. Im Zollrecht 
sind diese Befreiungen Bestandteil der Verordnung. Aufgrund der verwendeten 
Verweisungstechnik sind die Steuerbefreiungen nun auch im vorliegenden 
Richtlinienvorschlag erfaßt. Nach Auffassung der Kommission empfiehlt es sich, 
die fraglichen Steuerbefreiungen in einem einzigen Text 



zusammenzufassen. Sie schlägt daher vor, die Mehrwertsteuervorschriften in den 
Richtlinien 69/169/EWG*5) (Reisegepäck) und 78/1035/EWG(6) (Kleinsendungen) 
aufzuheben. Für den Bereich der Verbrauchsteuern wird ein entsprechender 
Vorschlag vorgelegt. 

Mit Blick auf eine Konsolidierung der MWSt-Richtlinien wird ferner 
vorgeschlagen, die betreffenden Bestimmungen durch eine Änderung des 
Artikels 14 Absatz 1 Buchstabe d der Sechsten Mehrwertsteuerrichtlinie 
77/388/EWG und durch die Einfügung eines neuen Anhangs K in die Richtlinie 
77/388/EWG aufzunehmen. 

Die weiteren inhaltlichen Änderungen an der Richtlinie 83/181/EWG sind der 
Begründung der vorgeschlagenen Zol1Verordnung (insbesondere den Abschnitten a) 
bis d), e) letzter Gedankenstrich und f) zu entnehmen (KOM(94) 232). 

(5) Richtlinie 69/169/EWG des Rates vom 28. Mai 1969 zur Harmonisierung der 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften über die Befreiung von den 
Umsatzsteuern und Sonderverbrauchsteuern bei der Einfuhr im 
grenzüberschreitenden Reiseverkehr (ABl. L 133 vom 4.6.1969). 

(6) Richtlinie 78/1035/EWG des Rates vom 19. Dezember 1978 über die 
Steuerbefreiungen bei der Einfuhr von Waren in Kleinsendungen 
nichtkommerzieller Art mit Herkunft aus Drittländern (ABl. L 366 vom 
28.12.1978). 
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Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Änderung 
der Richtlinie 77/388/EWG und zur Festlegung des Anwendungsbereichs 

ihres Artikels 14 Absatz 1 Buchstabe d) hinsichtlich der 
Mehrwertsteuerbefreiung bestimmter endgültiger 

Einfuhren von Gegenständen 

Der Rat der Europäischen Union -

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, 
insbesondere auf Artikel 99, 

auf Vorschlag der Kommission, 

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments, 

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

Die Richtlinie 83/181/EWG* -1 * vom 28. März 1983, zuletzt geändert durch die 
Richtlinie 91/680/EWG,* ' legt den Anwendungsbereich von Artikel 14 Absatz 1 
Buchstabe d der Richtlinie 77/388/EWG hinsichtlich der Mehrwertsteuerbefreiung 
bestimmter endgültiger Einfuhren von Gegenständen fest. 

Um den größtmöglichen Parallelismus zwischen der Zollregelung und der 
Mehrwertsteuerregelung herzustellen, stützt sich die Richtlinie 83/181/EWG auf 
die Verordnung (EWG) Nr. 918/83 des Rates vom 28. März 1983 über das 
gemeinschaftliche System der Zollbefreiungen,v ' zuletzt geändert durch die 
Verordnung (EG) Nr. 355/94,* ' wobei allerdings der unterschiedlichen 
Zweckbestimmung und Struktur der Zölle und Mehrwertsteuern Rechnung getragen 
wird. 
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Die Verordnung (EG) Nr. /94 des Rates zur Festlegung der Fälle, in denen eine 
Befreiung von Einfuhr- oder Ausfuhrabgaben gewährt werden kann,* ' stellt eine 
Neufassung der Verordnung (EWG) Nr. 918/83 dar. Damit der bereits erreichte 
Parallelismus zwischen den einschlägigen Zoll- und Steuervorschriften gewahrt 
bleibt, sind die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. .../94, unter 
Berücksichtigung der Unterschiede bezüglich der Zielsetzung und der 
Besonderheiten der oben genannten Mechanismen, in die 
Gemeinschaftsvorschriften über die Mehrwertsteuerbefreiung aufzunehmen. 

Im Interesse der Kohärenz sollten alle Steuerbefreiungen gemäß Artikel 14 
Absatz 1 Buchstabe d der Richtlinie 77/388/EWG,* ' zuletzt geändert durch die 
Richtlinie 94/.../EG,v ' in einer Regelung zusammengefaßt werden. In die 
vorliegende Richtlinie sind daher auch die Steuerbefreiungen für die 
nichtkommerzielle Einfuhr von Waren im persönlichen Gepäck von Reisenden oder 
in Kleinsendungen aufzunehmen, die bisher in der Richtlinie 69/169/EWG,* ' 
zuletzt geändert durch die Richtlinie 94/4/EG,* ' und in der Richtlinie 
78/1035/EWG,*10) zuletzt geändert durch die Richtlinie 85/576/EWG,*1:L) 

gesondert geregelt sind. 

Die betreffenden Bestimmungen sind in die Richtlinie 77/388/EWG zu 
integrieren. Es ist daher angezeigt, die Bestimmungen des Artikels 14 Absatz 1 
Buchstabe d der Richtlinie 77/388/EWG zu ändern und diese Richtlinie durch 
einen neuen Anhang K zu ergänzen -

hat folgende Richtlinie erlassen: 

(1) ABl. L. 105 vom 23.4.1983, S. 38. 
(2) ABl. L 376 vom 31.12.1991, S. 1. 
(3) ABl. L 105 vom 23.4.1983, S. 1. 
(4) ABl. L 46 vom 18.2.1994, S. 5. 
(5) 
(6) ABl. L 145 vom 13.6.1977, S. 1. 
(7) 
(8) ABl. L 133 vom 4.6.1969, S. 6. 
(9) ABl. L 60 vom 3.3.1994, S. 14. 
(10) ABl. L 366 vom 28.12.1978, S. 34. 
(11) ABl. L 372 vom 31.12.1985, S. 30. 
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Artikel 1 

Die Richtlinie 77/388/EWG wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe d erhält folgende Fassung: 

"d) die endgültige Einfuhr von Gegenständen, für die die Zollbefreiungen der 
Verordnung (EG) Nr ../.. des Rates (nachstehend "die Verordung") gelten. 
Unbeschadet der nachstehenden Sonderbestimmungen wird die Steuerbefreiung 
unter den gleichen Bedingungen und mit den gleichen Beschränkungen gewährt, 
die in Teil I und Teil III Titel I der Verordnung vorgesehen sind. 

Die Steuerbefreiung gilt auch 

- für die Einfuhr von Gegenständen im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 
Buchstabe b), die unter die in Unterabsatz 1 vorgesehene Befreiungen 
fallen würden, wenn sie nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a) eingeführt 
worden wären; 

- unter den Bedingungen von Artikel 32 Absatz 4 der Verordnung, für 
Gegenstände, die Reisende von den Kanarischen Inseln in das spanische 
Hoheitsgebiet einführen. 

Die Steuerbefreiung gilt nicht für die Einfuhren von Gegenständen, die in der 
Liste des Anhangs K Teil A Nr. 1 aufgeführt sind. 

Die Mitgliedstaaten können die Einfuhren von Gegenständen, die in der Liste 
des Anhangs K Teil A Nr. 2 aufgeführt sind, von der Steuerbefreiung 
ausschließen. 

Für die Befreiung der Einfuhr von Gegenständen, die in der Liste des Anhangs K 
Teil A Nr. 3 aufgeführt sind, gelten die in dieser Liste genannten besonderen 
Bedingungen. 

Die Mitgliedstaaten können die in der Liste des Anhangs K Teil B aufgeführten 
Steuerbefreiungen beibehalten." 

2. Es wird ein Anhang K eingefügt, der im Anhang zu dieser Richtlinie 
aufgeführt ist. 
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Artikel 2 

1. Die Mehrwertsteuerbestimmungen folgender Richtlinien treten zum 
31. Dezember 1994 außer Kraft: 

Richtlinie 69/169/EWG, zuletzt geändert durch die Richtlinie 94/4/EG; 

Richtlinie 78/1035/EWG, zuletzt geändert durch die Richtlinie 
85/576/EWG. 

2. Die Richtlinie 83/181/EWG, zuletzt geändert durch die Richtlinie 
91/680/EWG, tritt zum 31. Dezember 1994 außer Kraft. 

3. Die Verweise in den Rechtsakten der Gemeinschaft auf die vorgenannten 
Richtlinien gelten als Verweise auf Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe d der 
Richtlinie 77/388/EWG in der durch diese Richtlinie geänderten Fassung. 

Artikel 3 

1. Die Mitgliedstaaten setzen die erforderlichen Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften in Kraft, um dieser Richtlinie zum 1. Januar 1995 
nachzukommen. 

Sie setzen die Kommission unverzüglich hiervon in Kenntnis. 

Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen sie in den 
Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei deren amtlicher 
Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die 
Einzelheiten der Bezugnahme. 

2. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter diese 
Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 

Artikel 4 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft. 

Artikel 5 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu Brüssel am Im Namen des Rates 

Der Präsident 



Anhang 

"Anhang K 

A. Liste der endgültigen Einfuhren von Gegenständen, auf die die 
Sonderbestimmungen des Artikels 14 Absatz 1 Buchstabe d) anwendbar sind 

1. Einfuhren von Gegenständen, die von der Mehrwertsteuerbefreiung 
ausgenommen sind 

a) Zur Einrichtung einer Zweitwohnung bestimmter Hausrat (Titel II 
Kapitel IV der Verordnung); 

b) Gegenstände erzieherischen, wissenschaftlichen oder kulturellen 
Charakters außer den in Anhang I Teil B der Verordnung genannten Gegenständen, 
ungeachtet ihres Empfängers und ihres Verwendungszwecks, und außer den 
nachstehend unter Nr. 3 Buchstabe d aufgeführten Gegenständen; 
wissenschaftliche Instrumente und Apparate (Titel V Kapitel I der Verordnung) 
und Instrumente und Apparate zur medizinischen Forschung, Diagnose oder 
Behandlung (Titel V Kapitel II der Verordnung). 

2. Einfuhren von Gegenständen, welche die Mitgliedstaaten von der 
Mehrwertsteuerbefreiung ausnehmen können 

a) Waren von geringem Wert, die im Rahmen des Versandhandels eingeführt 
werden (Titel II der Verordnung); 

b) gemischt genutzte Fahrzeuge, die für kommerzielle oder gewerbliche Zwecke 
eingesetzt und von natürlichen Personen bei der Verlegung ihres gewöhnlichen 
Wohnsitzes eingeführt werden (Titel III Kapitel I der Verordnung); 

c) anläßlich einer Betriebsverlegung eingeführte Ausrüstungsgüter (Titel VI 
Kapitel I der Verordnung); bis zum Inkrafttreten der in Artikel 17 Absatz 6 
Unterabsatz 1 genannten gemeinsamen Bestimmungen können die Mitgliedstaaten 
die Ausrüstungsgüter, auf die sie Artikel 17 Absatz 6 Unterabsatz 2 angewandt 
haben, vollständig oder teilweise von der Steuerbefreiung ausschließen. 

3. Einfuhren von Gegenständen, die unter bestimmten Voraussetzungen von der 
Mehrwertsteuer befreit werden können 

a) Gegenstände des Grundbedarfs: Die Steuerbefreiung wird nur unter der 
Voraussetzung »jew.'ihrt , «l.ifi <li«:.<- <:< • • |« -11 : » * ."m« I« • UIHMI» «p-l t lieh verteilt- werden 
(Ausnahmebestimmung zu Artikel b'j Abuulz 1 liuchut...il;»j .») ».1er Ver»jtduuii»j) ; 

b) Gegenstände für behinderte Personen: Die Steuerbefreiung wird nur unter 
der Voraussetzung gewährt, daß die Gegenstände, Ersatzteile, Bestandteile oder 
spezifische Zubehörteile und Werkzeuge 

- durch Einrichtungen oder Organisationen eingeführt werden, deren 
Haupttätigkeit die Erziehung oder Unterstützung Behinderter ist und die von 
den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten zur steuerfreien Einfuhr dieser 
Gegenstände ermächtigt worden sind, 
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- oder unentgeltlich und ohne kommerzielle Absicht des Zuwenders an eine 
derartige Einrichtung oder Organisation abgegeben werden; 

(Ausnahmebestimmung zu Artikel 63 der Verordnung); 

c) anläßlich einer Betriebsverlegung eingeführte Ausrüstungsgüter: Die 
Steuerbefreiung gilt nur für Gegenstände, die zur Ausübung einer nicht nach 
Artikel 13 dieser Richtlinie befreiten Tätigkeit bestimmt sind 
(Ausnahmebestimmung zu Artikel 73 der Verordnung); 

d) Sammlungsstücke und Kunstgegenstände erzieherischen, wissenschaftlichen 
und kulturellen Charakters, die nicht zum Verkauf bestimmt sind und von 
Museen, Galerien und anderen Einrichtungen eingeführt werden, die von den 
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten zur steuerfreien Einfuhr dieser 
Gegenstände ermächtigt worden sind. Die Steuerbefreiung wird nur gewährt, wenn 
die Gegenstände unentgeltlich eingeführt werden oder wenn sie zwar entgeltlich 
eingeführt, jedoch nicht von einem Steuerpflichtigen geliefert werden 
(Ausnahmebestimmung zu Artikel 42 und zu Anhang II Teil B der Verordnung). 

B. Liste der besonderen Mehrwertsteuerbefreiungen, welche die 
Mitgliedstaaten beibehalten können 

a) Steuerbefreiungen aufgrund von Vorrechten und Befreiungen, welche die 
Mitgliedstaaten im Rahmen von mit Drittländern geschlossenen Abkommen über 
kulturelle, wissenschaftliche oder technische Zusammenarbeit gewähren; 

b) besondere durch die Natur des Grenzverkehrs gerechtfertigte 
Steuerbefreiungen, welche die Mitgliedstaaten im Rahmen von mit Drittländern 
geschlossenen Grenzabkommen gewähren; 

c) Steuerbefreiungen, die im Rahmen von Abkommen gewährt werden, die mit 
Drittländern, welche Vertragsparteien des Abkommens über die internationale 
Zivilluftfahrt (Chicago 1944) sind, zur Anwendung der Empfehlungen 4.42 und 
4.44 des Anhangs 9 zu diesem Abkommen (9. Auflage - Juli 1990) auf der 
Grundlage der Gegenseitigkeit geschlossen wurden." 
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